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Norm

RAO §2

RAO §3

RAO §4

Rechtssatz

Eine volle Tätigkeit eines Rechtsanwaltsanwärters kann nur dann angenommen werden, wenn die anderweitige Arbeit

zeitmäßig so gering ist, dass die ordnungsgemäße Ausbildung des Rechtsanwaltsanwärters durch einen Rechtsanwalt

nicht gefährdet ist (Bkv 3/75; im gleichen Sinne SZ 6/285; durch die Betrauung mit Lehrveranstaltungen an einer

Universität im Ausmaß von ein bis zwei Wochenstunden ist entgegen einer Lehrtätigkeit an einer Berufsschule -

zwanzig bis zweiundzwanzig Stunden wöchentlich - die ordnungsgemäße Ausbildung nicht gefährdet).

Entscheidungstexte

7 Ob 519/87

Entscheidungstext OGH 12.02.1987 7 Ob 519/87

Veröff: JBl 1987,533
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Vgl; Beisatz: Verstoß gegen § 21 b RAO. (T1)
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Vgl auch
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